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§ 1 Einleitung und Gang der Untersuchung
Am 18. Oktober 2011 wurde das fünfzigjährige Jubiläum der Unterzeichnung
der Europäischen Sozialcharta gefeiert. Das Ministerkomitee des Europarates
verabschiedete aus diesem Anlass folgende Erklärung:

The Committee of Ministers of the Council of Europe,

Considering the European Social Charter, opened for signature in Turin on 18 Oc-
tober 1961 and revised in Strasbourg on 3 May 1996 „the Charter“;

Reaffirming that all human rights are universal, indivisible and interdependent and
interrelated;

Stressing its attachment to human dignity and the protection of all human rights;

Emphasising that human rights must be enjoyed without discrimination;

Reiterating its determination to build cohesive societies by ensuring fair access to
social rights, fighting exclusion and protecting vulnerable groups;

Underlining the particular relevance of social rights and their guarantee in times of
economic difficulties, in particular for individuals belonging to vulnerable groups;

On the occasion of the 50th anniversary of the Charter,

1. Solemnly reaffirms the paramount role of the Charter in guaranteeing and pro-
moting social rights on our continent;

2. Welcomes the great number of ratifications since the Second Summit of Heads of
States and Governments where it was decided to promote and make full use of the
Charter, and calls on all those member states that have not yet ratified the Revised
European Social Charter to consider doing so;

3. Recognises the contribution of the collective complaints mechanism in furthering
the implementation of social rights, and calls on those members states not having
done so to consider accepting the system of collective complaints;

4. Expresses its resolve to secure the effectiveness of the Social Charter through
an appropriate and efficient reporting system and, where applicable, the collective
complaints procedure;

5. Welcomes the numerous examples of measures taken by States Parties to im-
plement and respect the Charter, and calls on governments to take account, in an
appropriate manner, of all the various observations made in the conclusions of the
European Committee of Social Rights and in the reports of the Governmental Com-
mittee;

6. Affirms its determination to support States Parties in bringing their domestic
situation into conformity with the Charter and to ensure the expertise and indepen-
dence of the European Committee of Social Rights;

7. Invites member states and the relevant bodies of the Council of Europe to in-
crease their effort to raise awareness of the Charter at national level amongst legal
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practitioners, academics and social partners as well as to inform the public at large
of their rights.1

Das Ministerkomitee unterstreicht in dieser Erklärung die Bedeutung und die
Notwendigkeit der sozialen und wirtschaftlichen Rechte und hebt den bisher
erreichten sozialen Fortschritt hervor. Gleichzeitig betont es, dass die Gewähr-
leistungen der Europäischen Sozialcharta bislang noch nicht vollständig in den
Rechtsordnungen sämtlicher Vertragsparteien verwirklicht sind. Das Minister-
komitee fordert sie deshalb eindringlich auf, die Umsetzung weiter voranzutrei-
ben. Dies verdeutlicht den Stellenwert, den die Europäische Sozialcharta in den
Augen des Ministerkomitees hat und welche Aktualität sie nach wie vor besitzt.
Die Europäische Sozialcharta vom 18. Oktober 1961 trat am 26. Februar

1965 in Kraft und sollte als „Schwesterkonvention“ die EuropäischeMenschen-
rechtskonvention um soziale und wirtschaftliche Rechte ergänzen. Dementspre-
chend enthält sie nicht ausschließlich arbeitsrechtliche, sondern auch sozial-
und familienpolitische Gewährleistungen. Die Europäische Sozialcharta war
daher nicht ausschließlich Gegenstand arbeitsrechtlicher Untersuchungen. Den-
noch ist zu konstatieren, dass eine bestimmte Norm von herausragendem wis-
senschaftlichen und tatsächlichen Interesse war und nach wie vor ist. Dabei
handelt es sich um Art. 6 Nr. 4 ESC. Zunächst wenig aussagekräftig besagt des-
sen Wortlaut lediglich, dass „das Recht der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber
auf kollektive Maßnahmen einschließlich des Streikrechts im Falle von Inter-
essenkonflikten“ durch die Vertragsparteien anerkannt ist. Gleichwohl ist durch
die Europäische Sozialcharta in der Bundesrepublik Deutschland eine lebhaf-
te Diskussion ausgelöst worden und insbesondere in den Jahren nach ihrem
Inkrafttreten wurden die möglichen Auswirkungen auf das deutsche Arbeits-
kampfrecht untersucht. Angesichts der Vielzahl an Veröffentlichungen kann der
Eindruck entstehen, die Problematik sei wissenschaftlich umfassend und ab-
schließend diskutiert. Die wiederkehrend erörterten inhaltlichen Kernprobleme
lauten, ob der nichtgewerkschaftliche Streik geschützt ist, ob anderes als tarif-
lich Regelbares erstreikt werden darf und ob Art. 6 Nr. 4 ESC den Beamten2
ein Streikrecht einräumt. Die Vereinbarkeit des Streikverbotes des Betriebsra-
tes gem. § 74 Abs. 2 Halbs. 1 BetrVG mit der Europäischen Sozialcharta hat
dagegen bislang kaum Beachtung gefunden. Über diese Streitfragen herrscht
bis heute keine Einigkeit. Das zeigen nicht zuletzt aktuelle Veröffentlichungen

1 Declaration of the Committee of Ministers on the 50th anniversary of the European Social
Charter v. 12.10.2011 (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Decl(12.10.2011)).

2 Die nachfolgend verwendeten männlichen Formen beziehen stets die weiblichen Formen
mit ein. Auf die Verwendung beider Geschlechtsformen wird lediglich mit Blick auf die
bessere Lesbarkeit des Textes verzichtet.
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und Stellungnahmen zum Thema3 sowie die Berücksichtigung in entsprechen-
den Entscheidungen des Bundesarbeitsgerichts.4 „Die Thematik ist höchst ak-
tuell.“5
Trotz der umfangreichen Literatur und den Stellungnahmen in der Recht-

sprechung bietet sich eine zusammenfassende Darstellung der mit der Europäi-
schen Sozialcharta verbundenen Probleme an. Dies gilt umso mehr, als dass
das Ministerkomitee des Europarates in einer recommendation vom 4. Febru-
ar 1998 „der Regierung Deutschlands [empfohlen hat], in angemessener Weise
die negative Schlussfolgerung des Europäischen Ausschusses für Soziale Rech-
te zu berücksichtigen.“6 Aus der Sicht des Ministerkomitees des Europarates
verhält sich die Bundesrepublik Deutschland seit mehr als zehn Jahren völker-
rechtswidrig. Berücksichtigt man die in Bezug genommenen conclusions des
Europäischen Ausschusses für Soziale Rechte sind es sogar mehr als vierzig
Jahre. Darin wird bereits seit dem ersten Berichtszyklus aus dem Jahr 1969
die deutsche Rechtspraxis hinsichtlich des Verbots nichtgewerkschaftlicher und
nicht tarifbezogener Streiks sowie das pauschale Streikverbot für Beamte kriti-
siert.7 Die Bedeutung der recommendations und conclusions für die nationale
Rechtsordnung ist jedoch umstritten. Gesetzes- oder Rechtsprechungsänderun-
gen in Deutschland erfolgten bislang jedenfalls nicht.8 Insgesamt lässt sich in
Rechtsprechung und Literatur sowie in den Äußerungen des Gesetzgebers ei-
ne bemerkenswerte Zurückhaltung gegenüber dieser Kritik ausmachen.9 Die
dahinterstehende Intention ist anscheinend, an den tradierten Grundsätzen des
deutschen Arbeitskampfrechts festzuhalten. Es gilt zu überprüfen, ob diese Auf-
fassung gerechtfertigt ist. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es deshalb, etwai-
ge Divergenzen zwischen dem nationalen Recht und den Gewährleistungen der

3 Czycholl/Frieling, ZESAR 2011, 322 ff; De Schutter, in: Krause/Scheinin, International
Protection, 425 (425 ff.); Franzen, EuZA 2010, 453 (455); ders., ArbGeg 47 (2010), 119
(124 f.); Fütterer, EuZA 2011, 505 (511 ff.); Lörcher, AuR 2011, 107 ff.; Picker, ZfA 2010,
499 (595 ff.).

4 BAG v. 10.12.2002, AP Nr. 162 zu Art. 9 GG Arbeitskampf; v. 19.6.2007, AP Nr. 173 zu
Art. 9 GG Arbeitkskampf mit Anm.Wank.

5 Eichenhofer, Editorial ZESAR 2011, I; vgl. allgemein zur künftigen Bedeutung der Euro-
päischen SozialchartaDe Schutter, in: Krause/Scheinin, International Protection, 425 (442):
„It can safely be asserted that, within the next few years, [. . . ] the importance of the Euro-
pean Social Charter will continue to grow.“

6 Committee of Ministers, Recommendation No. R ChS (98) 2 v. 4.2.1998 (deutsche Über-
setzung AuR 1998, 156 [156]).

7 conclusions I, S. 38 f. und zuletzt conclusions XIX-3, S. 104 ff., dazu Lörcher, AuR 2011,
107 (114 f.).

8 Vgl. die Stellungnahme BT-Drucks. 13/11415 v. 3.9.1998, S. 17.
9 Vgl. Picker, ZfA 2010, 499 (596 f.).
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Europäischen Sozialcharta aufzuzeigen. Sodann können mögliche Auswirkun-
gen auf das deutsche Streikrecht dargelegt werden.
Der Gang der Untersuchung ist dadurch gleichsam vorgegeben. Zunächst

sind die in Art. 6 Nr. 4 ESC enthaltenen Gewährleistungen zu ermitteln. Es ist
zu untersuchen, welcher Arbeitnehmerbegriff der Norm zugrundeliegt. Dabei
liegt das besondere Augenmerk aus dem genannten Grund auf dem Begriff des
Beamten. Darüber hinaus ist festzustellen, welchen Inhalt „Gesamtarbeitsver-
träge“ haben können und unter welchen Voraussetzungen sie erkämpft werden
dürfen. Von Bedeutung hierfür ist, ob es sich bei dem Streikrecht i. S. des Art. 6
Nr. 4 ESC um ein Kollektivrecht handelt oder um ein Individualrecht, das le-
diglich kollektiv ausgeübt wird. Dies hat Konsequenzen für die Frage, ob sich
neben Gewerkschaften noch andere Arbeitnehmergruppen auf dieses Recht be-
rufen können. Schließlich gilt es, die Grenzen der Rechtswirkung des Art. 6
Nr. 4 ESC aufzuzeigen. Die Europäische Sozialcharta lässt Einschränkungen
der Rechte unter den Voraussetzungen des Art. 31 Abs. 1 ESC i. V. mit dem
Anhang zu Art. 6 Nr. 4 ESC zu, die folglich zu bestimmen sind. Hinsichtlich
sämtlicher Fragestellungen ist ebenfalls zu beantworten, welche Bedeutung die
conclusions des Europäischen Ausschusses für Soziale Rechte sowie die recom-
mendations des Ministerkomitees haben (dazu § 2).
Nachdem feststeht, welchen Inhalt Art. 6 Nr. 4 ESC hat, kann überprüft wer-

den, welche Auswirkungen sich dadurch zeitigen. Dazu wiederum muss zu-
nächst geklärt werden, ob und gegebenenfalls wie die Europäische Sozialcharta
als völkerrechtlicher Vertrag im Recht der Bundesrepublik Deutschland anzu-
wenden ist. Neben einer unmittelbaren Anwendbarkeit der Europäischen So-
zialcharta im Ganzen oder nur des Art. 6 Nr. 4 ESC im Speziellen kommt eine
mittelbare Anwendbarkeit in Betracht. Diese führt dazu, dass die völkerver-
traglichen Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland bei der Auslegung
des nationalen Verfassungs- und Gesetzesrechts zu beachten sind. Hierbei muss
denn auch die Besonderheit Berücksichtigung finden, dass das deutsche Ar-
beitskampfrecht in weiten Teilen nicht kodifiziert ist. Es handelt sich um Rich-
terrecht, das im Wesentlichen auf Art. 9 Abs. 3 S. 1 GG fußt. Somit kann Art. 6
Nr. 4 ESC im Wege mittelbarer Auslegung zu einer Rechtsprechungsänderung
zwingen (dazu § 3).
Stehen Inhalt und Anwendbarkeit des Art. 6 Nr. 4 ESC fest, kann untersucht

werden, ob dessen Vorgaben mit dem nationalen Verfassungs- und einfachen
Gesetzesrecht zu vereinbaren sind. Hierzu sind die Grundzüge des geltenden
deutschen Arbeitskampfrechts darzustellen, damit im Anschluss mittels ein Ver-
gleich beider Rechtskreise angestellt werden kann (dazu § 4).
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Unter Berücksichtigung möglicher Unterschiede soll abschließend ein Vor-
schlag unterbreitet werden, wie die Gewährleistungen des Art. 6 Nr. 4 ESC
unter Beachtung seiner Anwendbarkeit im deutschen Arbeitskampfrecht umge-
setzt werden können. Dieser Problemkreis ist wie angedeutet bisher nur unzu-
reichend beantwortet worden. Immerhin steht der Tarifvertrag als Gestaltungs-
mittel gem. § 2 TVG nur Gewerkschaften zur Verfügung. Sofern Art. 6 Nr. 4
ESC jedoch auch nichtgewerkschaftlichen Koalitionen das Recht auf Kollek-
tivverhandlungen und das Recht auf kollektive Maßnahmen einschließlich des
Streikrechts gewährleistet, muss ein Weg aufgezeigt werden, wie diese Rech-
te im deutschen Recht zu verwirklichen sind. Als Alternative zum Tarifver-
trag kommen Koalitionsvereinbarungen in Betracht. Desweiteren ist zu prüfen,
welche Rechtswirkung diese Vereinbarungen haben oder haben können. Damit
hängt die Frage zusammen, welche Gruppen solche Vereinbarungen abschlie-
ßen können. Eine Lösung hierfür kann im Gesellschaftsrecht oder im Stellver-
tretungsrecht gefunden werden.
Abschließend ist die Möglichkeit einer Verfassungsbeschwerde für die Fälle

aufzuzeigen, in denen ein Gericht im konkreten Rechtsstreit die Gewährleistun-
gen des Art. 6 Nr. 4 ESC und dessen Auswirkungen unzureichend berücksich-
tigt. Eine Urteilsverfassungsbeschwerde kann nur mit der Behauptung erhoben
werden, dass verfassungsspezifisches Recht verletzt worden ist. Demgegenüber
stellt Art. 6 Nr. 4 ESC Völkervertragsrecht dar und ist deshalb grundsätzlich
nicht Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts (dazu § 5). Die Bearbei-
tung schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse (§ 6).
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§ 2 Inhalt der Europäischen Sozialcharta
und Vorgaben
für das Arbeitskampfrecht

A. Die Europäische Sozialcharta im Überblick
Die Europäische Sozialcharta ist ein auf Initiative des Europarates geschaffe-
ner völkerrechtlicher Vertrag. Er wurde am 18. Oktober 1961 von den meisten
seiner damaligen Mitgliedsstaaten1 in Turin unterzeichnet. Die Europäische So-
zialcharta trat gem. Art. 35 Nr. 2 ESC nach Hinterlegung der fünften Ratifika-
tionsurkunde am 26. Februar 1965 in Kraft. Bis heute haben 27 Staaten die
Europäische Sozialcharta ratifiziert und fünf weitere haben sie unterzeichnet.2

I. Entstehungsgeschichte
Die Entstehungsgeschichte ist wiederholt dargestellt worden. 3 Sie soll dennoch
skizziert werden, um den Rahmen für die Ausführungen zu Art. 6 Nr. 4 ESC zu
schaffen.

1. Vorbereitung
Während der Arbeiten an der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (Europäische Menschenrechtskonvention)4 in den Jahren 1948
bis 1950 erkannte man, dass die Vorstellungen der Mitgliedsstaaten im Bereich
der sozialen und wirtschaftlichen Rechte im Gegensatz zu den politischen und
1 Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg,

Niederlande, Norwegen, Schweden, Türkei und Großbritannien.
2 Der Stand der Ratifikation sowie eine Übersicht, welche Artikel die einzelnen

Vertragsstaaten gem. Art. 20 ESC angenommen haben, können auf der Home-
page des Europarates (http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=
035&CL=GER und http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/CountryFactsheets/
CountryTable_en.asp) eingesehen werden.

3 Cottier, Bestimmungen, S. 36 ff.; Gaus, Gewährleistungen, S. 53 f.; Hackstein, Streikrecht,
S. 1 ff.;Harris/Darcy, European Social Charter, S. 1 ff.; Heyde, AuR 1962, 70 (70 f.); Khol,
JBl 1965, 75 (76 f.); Kraft, ZSR 1960, 285 (285 ff.); Kunzmann, AVR 10 (1962/1963),
273 (291 ff.); Mitscherlich, Arbeitskampfrecht, S. 18 ff.; Neubeck, Sozialcharta, S. 51 ff.;
Papadatos, JIJK 7 (1966/2), 237 (241 ff.); Pischel, Bedeutung, S. 1 ff; Tennfjord, AE IX
(1961), 71 (71 ff.); Witter, Aspekte, S. 42 ff.; zuletzt De Schutter, in: Krause/Scheinin,
International Protection, 425 (426 ff.).

4 Konvention Nr. 005 des Europarats; BGBl 1952 II S. 685, 953; BGBl 2002 II S. 1054
(Neufassung).
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bürgerlichen Rechten sehr unterschiedlich waren.5 Aus diesem Grund sollte zu-
nächst ein ausschließlich Letztere betreffendes Abkommen geschlossen wer-
den, um in der Folge über die sozialen und wirtschaftlichen Rechte beraten zu
können.6 Es bestand indes von vornherein Konsens, dass ein Pendant zur Euro-
päischen Menschenrechtskonvention geschaffen werden müsse,7 zumal bereits
die Satzung des Europarates den sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt in der
Präambel sowie in Art. 1 lit. a und b als erstrebenswertes Ziel bezeichnet.8
Nachdem die EuropäischeMenschenrechtskonvention am 4. November 1950

in Rom unterzeichnet worden war, sollten die bereits eingeleiteten sozialpo-
litischen Einzelmaßnahmen9 des Europarates fortgeführt und koordiniert wer-
den.10 In Übereinstimmung mit einer von der Beratenden Versammlung am 7.
Dezember 1951 angenommenen Empfehlung11 hatte das Ministerkomitee das
Generalsekretariat zu diesem Zweck ein umfassendes Programm ausarbeiten
lassen.12 Darin schlug das Generalsekretariat unter anderem die Erarbeitung
einer Europäischen Sozialcharta mit diesem Namen vor.13 Am 20. Mai 1954
kündigte das Ministerkomitee daraufhin die Ausarbeitung der Charta an.14

5 Mitscherlich, Arbeitskampfrecht, S. 18; Harris/Darcy, European Social Charter, S. 2 f.;
Papadatos, JIJK 7 (1966/2), 237 (243); Schregle, RdA 1950, 403 (404). Zum weiteren
zeitlichen Kontext vgl.Wiese, JfIR 16 (1973), 328 (329 ff.). Wesentlich für den Begriff des
sozialen Rechts ist, dass es nicht um eine Freiheitsgewährung durch ein Unterlassen des
Staates geht, sondern um ein Tätigwerden desselben, vgl. ausführlich zum Begriff und zur
historischen Entwicklung sozialer Rechte Neubeck, Sozialcharta, S. 29 ff.

6 Lörcher, in: Däubler, Arbeitskampfrecht, § 10 Rn. 20; Schregle, RdA 1950, 403 (404);
Schubert, AöR 137 (2012), 92 (101).

7 De Schutter, in: Krause/Scheinin, International Protection, 425 (425); Hackstein, Streik-
recht, S. 1; Heyde, AuR 1962, 70 (70); Kraft, ZSR 1960, 285 (286); Mitscherlich, Arbeits-
kampfrecht, S. 18; Rieber, Europäische Sozial-Charta, S. 2; Rieble, RdA 2005, 200 (204);
kritischMartinek, FS Adamovich, 388 (394).

8 Harris/Darcy, European Social Charter, S. 2; Knopp, RdA 1965, 4 (4); Witter, Aspekte,
S. 42.

9 Umfassend Schregle, Europäische Sozialpolitik, S. 37 ff.; ders., SF 1952, 221 (221 ff.,
insbes. 222). Es sollte z. B. durch den Europäischen Kodex der Sozialen Sicherheit die Ge-
setzgebung im Bereich des Sozialversicherungsrechts abgestimmt und ferner das Flücht-
lingsproblem gelöst sowie Vollbeschäftigung erreicht werden, vgl. N. N., RdA 1950, 401.

10 Heyde, AuR 1962, 70 (70); Mitscherlich, Arbeitskampfrecht, S. 18.
11 Parliamentary Assembly (Common Policy of Member States in Social Matters. Adoption

of the Draft Recommendation), 34. Sitzung (7.12.1951) §§ 5, 8.
12 Committee of Ministers (Request for an Opinion), Doc. 140 (11.5.1953), §§ 4, 14 ff.;Hack-

stein, Streikrecht, S. 1; Harris/Darcy, European Social Charter, S. 3; Heyde, AuR 1962, 70
(70); Schregle, Europäische Sozialpolitik, S. 44 f.; zur Willensbildung im Europarat allge-
mein und speziell zur Europäischen Sozialcharta, vgl. P. Fischer, in: Gerda, Willensbildung,
S. 1 ff. bzw. S. 23 f.

13 Committee of Ministers (Request for an Opinion), Doc. 140 (11.5.1953), § 4.
14 Committee ofMinisters (Communication), Doc. 238 (20.5.1954), §§ 45 f.;Kunzmann,AVR

10 (1962/1963), 273 (291); Mitscherlich, Arbeitskampfrecht, S. 18;Witter, Aspekte, S. 43.
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2. Erster Entwurf des Ministerkomitees

Bereits am 28. Mai 1954 hatte das Ministerkomitee ein aus hochrangigen Re-
gierungsvertretern bestehendes Sozialkomitee eingerichtet, dessen Aufgabe die
Erarbeitung der Europäischen Sozialcharta sein sollte.15 Im Oktober 1954 be-
gannen die Beratungen, die bis April 1956 andauerten.16 Das Sozialkomitee un-
tersuchte Gesetzgebung und Praxis der einzelnen Mitgliedsstaaten eingehend
und erstellte aus dem Katalog der Gemeinsamkeiten einen ersten Entwurf.17
Dieser sah eine deklaratorische Charta mit nur grundlegenden Rechten vor.18
Insbesondere an dieser Unverbindlichkeit störte sich das Ministerkomitee und
ließ den Entwurf daher noch einmal vom Sozialkomitee überarbeiten.19

3. Entwürfe der Beratenden Versammlung

Um ihre Auffassungen dem Ministerkomitee zur Kenntnis zu bringen, beauf-
tragte die Beratende Versammlung zeitgleich im Jahr 1954 ihren Ausschuss
für soziale Fragen, einen von den Arbeiten des Ministerkomitees unabhängi-
gen Entwurf zu erarbeiten.20 Bereits am 22. September 1954 legte der Aus-
schuss einen vorläufigen21 und am 26. Oktober 1955 nach geringfügiger Über-
arbeitung22 einen endgültigen23 Entwurf vor. Im Gegensatz zum 1958 fertigge-
stellten Entwurf des Ministerkomitees24 sah dieser Entwurf sehr weitreichende
wirtschaftliche und soziale Rechte vor, wie beispielsweise die Gewinnbeteili-
gung der Arbeitnehmer an der Leitung und am Gewinn des Unternehmens oder
15 Committee of Ministers (Communication), Doc. 238 (20.5.1954), § 14; Cottier, Bestim-

mungen, S. 37; Kunzmann, AVR 10 (1962/1963), 273 (291); Mitscherlich, Arbeitskampf-
recht, S. 18; Neubeck, Sozialcharta, S. 57.

16 Kunzmann, AVR 10 (1962/1963), 273 (291).
17 Governmental Social Committee, CE/Soc (56) 7 (27.4.1956), englische Fassung verschol-

len; Cottier, Bestimmungen, S. 39; Harris/Darcy, European Social Charter, S. 4;Mitscher-
lich, Arbeitskampfrecht, S. 20.

18 Cottier, Bestimmungen, S. 39; Khol, JBl 1965, 75 (77); Mitscherlich, Arbeitskampfrecht,
S. 20; Tennfjord, AE IX (1961), 71 (74).

19 Committee of Ministers, Resolution 56 (25) v. 15.12.1956;Cottier, Bestimmungen, S. 39 f.;
Harris/Darcy, European Social Charter, S. 4; Heyde, AuR 1962, 70 (70 f.); zu diesem Ent-
wurf sogleich S. 12 ff.

20 Heyde, AuR 1962, 70 (70); Kunzmann, AVR 10 (1962/1963), 273 (291); N. N., Die Sozial-
politik des Europarates, RdA 1956, 25 (25).

21 Consultative Assembly (Report of the Committee of Social Questions), Doc. 312
(22.9.1954).

22 Consultative Assembly (Committee of Social Questions, Preparation of a Draft European
Social Charter), AS/Soc (6) 25 (19.3.1955).

23 Consultative Assembly (Draft Recommendation of the Committee of Social Questions),
Doc. 403 (26.10.1955).

24 Dazu sogleich S. 12 f.
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eine „dynamische“ Entlohnung.25 Die Einhaltung und Durchführung der Char-
ta in den einzelnen Vertragsstaaten solllte durch einen mit erheblichen Kom-
petenzen ausgestatteten und paritätisch aus Vertretern der Arbeitnehmer, der
Arbeitgeber sowie der Öffentlichkeit besetzten Wirtschafts- und Sozialrat über-
wacht werden.26 Der Entwurf sollte die Europäische Menschenrechtskonventi-
on umfassend ergänzen.27 Er lehnte sich daher im Wesentlichen einem Entwurf
der Vereinten Nationen über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte an,
der seinerseits ein Abkommen über bürgerliche und politische Rechte ergänzen
sollte. 28
Allerdings war der Entwurf des Ausschusses für soziale Fragen innerhalb

der Beratenden Versammlung stark umstritten und insbesondere von deren Aus-
schuss für wirtschaftliche Fragen kritisiert worden.29 Daraufhin beauftragte die
Beratende Versammlung beide Ausschüsse, gemeinsam unter Berücksichtigung
der Arbeiten des Sozialkomitees30 einen zweiten Entwurf zu erarbeiten.31 Die-
ser gewährte weniger Rechte und sah anstelle des Sozialrates einen Sachver-
ständigenausschuss und die periodische Einberufung einer Konferenz vor, um
die Durchführung des Abkommens zu überwachen.32 Der Entwurf wurde am

25 N. N.,Die Sozialpolitik des Europarates, RdA 1956, 25 (25); Khol, JBl 1965, 75 (77);Kraft,
ZSR 1960, 285 (286); Papadatos, JIJK 7 (1966/2), 237 (244).

26 Cottier, Bestimmungen, S. 37 f.; Internationale Juristen-Kommission, Die Europäische So-
zialcharta, 1 (1 f.); Khol, JBl 1965, 75 (77); Kraft, ZSR 1960, 285 (286); Mitscherlich,
Arbeitskampfrecht, S. 18; Neubeck, Sozialcharta, S. 58; Papadatos, JIJK 7 (1966/2), 237
(244); Sproedt, Koalitionsfreiheit und Streikrecht, S. 6.

27 Kunzmann, AVR 10 (1962/1963), 273 (291).
28 Papadatos, JIJK 7 (1966/2), 237 (241). Dabei handelt es sich um die am 16.12.1966 abge-

schlossenen und am 23.3.1976 bzw. 3.1.1976 in Kraft getretenen Internationalen Pakte über
bürgerliche und politische Rechte (BGBl 1973 II S. 1534) sowie über wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte (BGBl 1973 II S. 1570) der Vereinten Nationen. Der Stand der
Ratifikation kann auf der Homepage der Vereinten Nationen (http://treaties.un.org/Home.
aspx?lang=en) eingesehen werden.

29 Consultative Assembly (Communication by the Committee of Economic Questions),
Doc. 407 (17.10.1955); Heyde, AuR 1962, 70 (70); Kunzmann, AVR 10 (1962/1963), 273
(291); N. N., Die Sozialpolitik des Europarates, RdA 1956, 25 (25); N. N., Europäische
Sozialcharta, RdA 1957, 225 (225); Pischel, Bedeutung, S. 1.

30 Consultative Assembly (Draft order by the Committee of Economic Questions), Doc. 430
(17.10.1955); Consultative Assembly (Draft order by the Committee of Social Questions),
Doc. 445 (21.10.1955); Heyde, AuR 1962, 70 (70); Kunzmann, AVR 10 (1962/1963), 273
(292); Sproedt, Koalitionsfreiheit und Streikrecht, S. 6.

31 Consultative Assembly (Report of the Committee of Social Questions), Doc. 488
(14.4.1956);Mitscherlich, Arbeitskampfrecht, S. 19.

32 Art. 16 ff. ESC-E (Consultative Assembly, Doc. 488 [14.4.1956], S. 12 ff.);Cottier, Bestim-
mungen, S. 38;Kunzmann,AVR 10 (1962/1963), 273 (292); Sproedt,Koalitionsfreiheit und
Streikrecht, S. 7.
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14. April 1956 der Beratenden Versammlung vorgelegt.33 Er war ebenfalls stark
umstritten, weil unter anderem erneut die Schaffung eines Europäischen Wirt-
schafts- und Sozialrates gefordert wurde.34 Der Ausschuss für allgemeine An-
gelegenheiten wurde sodann hinzugezogen und damit betraut, einen Kompro-
miss zu erarbeiten.35 Ein solcher Vorschlag wurde am 27. September 1956 vor-
gelegt.36 Allerdings war man sich nach wie vor uneins im Hinblick auf die Ge-
währung bestimmter sozialer Rechte und die Überwachung der innerstaatlichen
Anwendung.37 Die Überwachung sollte nunmehr gem. Teil II Art. 2 ff. ESC-
E einem europäischen Sozialkommissar und einer europäischen Sozialkammer
übertragen werden, die ähnlich dem vorgeschlagenen Wirtschafts- und Sozial-
rat paritätisch besetzt sein sollte.38 Auch an diesem Entwurf wurde innerhalb
der Beratenden Versammlung Kritik geäußert. Er wurde daher von ihr ebenso
wenig angenommen wie die beiden vorhergehenden.39 Der Entwurf wurde dem
Ministerkomitee lediglich mit der Empfehlung übersandt, diese Vorarbeiten bei
künftigen Beratungen zu berücksichtigen.40 Darüber hinaus riet die Beraten-
de Versammlung dazu, internationale Sozial- und Wirtschaftsorganisationen zu
konsultieren. Dazu zählte sie insbesondere die International Labour Organiza-
tion sowie Vertreter von Arbeitnehmern und Arbeitgebern mit konsultativem
Status.41

33 Consultative Assembly (Report of the Committee of Social Questions), Doc. 488
(14.4.1956).

34 N. N., Europäische Sozialcharta, RdA 1957, 225 (225).
35 Consultative Assembly (Direction to Committee on General Affairs), Opinion 89

(20.4.1956); Cottier, Bestimmungen, S. 37 f.; Mitscherlich, Arbeitskampfrecht, S. 19;
Sproedt, Koalitionsfreiheit und Streikrecht, S. 6 f.

36 Consultative Assembly (Report by the Committee of Economic Questions), Doc. 536
(27.9.1956).

37 Kunzmann, AVR 10 (1962/1963), S. 273 (292); Sproedt, Koalitionsfreiheit und Streikrecht,
S. 7.

38 Cottier, Bestimmungen, S. 38; Kraft, ZSR 1960, 285 (286); Neubeck, Sozialcharta, S. 58;
ausführlich zum vorgeschlagenen Verfahren N. N., Bericht in RdA 1957, 225 (226).

39 Heyde, AuR 1962, 70 (70); Kunzmann, AVR 10 (1962/1963), 273 (292); Mitscherlich, Ar-
beitskampfrecht, S. 19 f.; Papadatos, JIJK 7 (1966/2), 237 (243 f.); Sproedt,Koalitionsfrei-
heit und Streikrecht, S. 7.

40 Consultative Assembly (Recommendation 104 [1956] concerning a European Conven-
tion on Social and Economic Rights), S. 2; dies. (Motion for a Resolution), Doc. 753
(26.10.1956); dies. (Draft Resolution), Doc. 761 (12.12.1957); Khol, JBl 1965, 75 (77);
Kunzmann, AVR 10 (1962/1963), 273 (292); Mitscherlich, Arbeitskampfrecht, S. 20; Pi-
schel, Bedeutung, S. 1; Sproedt, Koalitionsfreiheit und Streikrecht, S. 7.

41 Consultative Assembly (Recommendation 104 [1956] concerning a European Convention
on Social and Economic Rights), S. 2; Heyde, AuR 1962, 70 (70).
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4. Zweiter Entwurf des Ministerkomitees

Das Sozialkomitee war vomMinisterkomitee angewiesen worden, seinen ersten
Entwurf vom 27. April 1956 zu überarbeiten.42 Das Sozialkomitee konsultier-
te daraufhin Vertreter internationaler Arbeitnehmer- und Arbeitgeberorganisa-
tionen sowie der International Labour Organization.43 Der endgültige Entwurf
wurde im Februar 1958 vorgelegt.44
Dieser Entwurf diente als Grundlage einer im Dezember 1958 tagenden Drei-

parteien-Konferenz in Straßburg. Sie wurde entsprechend dem am 23. Novem-
ber 1951 zwischen dem Europarat und der International Labour Organization
getroffenen „General Agreement“ auf Bitten des Rates von der International
Labour Organization einberufen.45 Es nahmen aus jedemMitgliedsstaat des Eu-
roparates zwei Regierungsvertreter sowie je ein Arbeitnehmer- und ein Arbeit-
gebervertreter teil.46 Die Konferenz sollte den Entwurf kommentieren und ge-
gebenenfalls Änderungen vorschlagen sowie abschließend eine Stellungnahme
gegenüber demMinisterkomitee abgeben.47 Die Konferenz empfahl neben eini-
gen anderen Ergänzungen insbesondere, das Streikrecht zu kodifizieren.48 Das
Ministerkomitee leitete diese Ergebnisse49 an die Beratende Versammlung wei-
ter.50 Deren abschließende Stellungnahme vom 19. Januar 1960 berücksichtig-
te einige Vorschläge der Konferenz und erarbeitete einen entsprechenden Ent-
wurf.51 Nachdem dieser zurück an den Sozialausschuss geleitet wurde, schloss
dieser sich in Teilen den gemachten Vorschläge an.52 Dennoch wurde die zu

42 Dazu oben S. 9.
43 Cottier, Bestimmungen, S. 40.
44 Abgedruckt in Committee of Ministers (Draft European Social Charter), Doc. 927

(12.1.1959); Harris/Darcy, European Social Charter, S. 4 f.; Mitscherlich, Arbeitskampf-
recht, S. 20.

45 Cottier, Bestimmungen, S. 40; Mitscherlich, Arbeitskampfrecht, S. 20; Hackstein, Streik-
recht, S. 2 f.; Khol, JBl 1965, 75 (77); Neubeck, Sozialcharta, S. 59 f.; Papadatos, JIJK
7 (1966/2), 237 (243); Rieber, Europäische Sozial-Charta, S. 2; Wiechec, RdA 1958, 457
(457).

46 Neubeck, Sozialcharta, S. 59 f.
47 Zum AblaufWiechec, RdA 1959, 179 f.
48 Vgl. die Stellungnahmen von Strasser, Van Rhijn, Eggermann, Ulsaker, Fennema sowie

des Generalsekretariats, abgedruckt in CE/Soc/Tr.Pr. (70) 15 (20.5.1970), S. 65 ff.; Cottier,
Bestimmungen, S. 41; Wiechec, RdA 1959, 179 (180).

49 Committee of Ministers (Draft European Social Charter), Doc. 927 (12.1.1959); Consulta-
tive Assembly (Communication), Doc. 942 (20.1.1959).

50 Committee of Ministers (Report), Doc. 975 (19.4.1959); Secretary-General (Request for an
Opinion), Doc. 976 (17.4.1959).

51 Consultative Assembly (Opinion on the draft European Social Charter), Doc. 1035
(12.9.1959); Sproedt, Koalitionsfreiheit und Streikrecht, S. 7.

52 Committee of Ministers (Report), Doc. 1114 (10.4.1960) §§ 41 ff.
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unterzeichnende Fassung insbesondere im Hinblick auf die Effektivität für die
Vertragsstaaten gemäßigt.53
Der Entwurf wurde schließlich als Europäische Sozialcharta am 18. Oktober

1961 in Turin unter anderem von der deutschen Bundesregierung unterzeich-
net.54 Sie trat am 26. Februar 1965 gem. Art. 35 Abs. 2 ESC am dreißigsten
Tage nach Hinterlegung der fünften Ratifikationsurkunde in Kraft.

5. Zusatzprotokolle, Änderung und Revision der
Europäischen Sozialcharta

Im Jahr 1988 wurde die Europäische Sozialcharta durch das Zusatzprotokoll
vom 5. Mai 1988 ergänzt.55 Dadurch sollten einige weitere soziale Rechte ge-
währleistet und die Entwicklung der bestehenden Rechte weiter vorangetrie-
ben werden.56 Im Einzelnen handelt es sich um das Recht des Arbeitnehmers
auf Chancengleichheit und Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf oh-
ne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, das Recht der Arbeitnehmer auf
Information und Anhörung im Betrieb, das Recht der Arbeitnehmer auf Betei-
ligung an der Festlegung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen und des
Betriebsklimas sowie das Recht älterer Menschen auf sozialen Schutz.57 Das
Zusatzprotokoll trat am 4. September 1992 gem. Art. 10 Abs. 2 ESC-ZP (1988)
nach der dritten Ratifikation in Kraft.58
Ein weiteres Zusatzprotokoll zur Änderung der Europäischen Sozialcharta

liegt seit dem 21. Oktober 1991 zur Unterzeichnung auf.59 Dieses Protokoll
muss gem. Art. 8 ESC-ZP (1991) von allen Vertragsparteien der Europäischen
Sozialcharta ratifiziert werden, da die ursprüngliche Fassung nicht ergänzt, son-
dern geändert werden soll. Dies ist bislang nicht geschehen.60 Das Protokoll

53 Zu alledem Cottier, Bestimmungen, S. 41; Hackstein, Streikrecht, S. 3; Khol, JBl 1965,
75 (77); Mitscherlich, Arbeitskampfrecht, S. 20 f.; vgl. die Stellungnahmen des Sozialko-
mitees Governmental Social Committee, CE/Soc (59) 7 (28.9.1959) sowie der Beratenden
Versammlung Consultative Assembly, AS/Soc (13) 22 (30.10.1961).

54 Zum Ratifikationsstand oben Fn. 2.
55 Additional Protocol of 1988 extending the social and economic rights of the 1961 Char-

ter (CETS No. 128), http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=
128&CL=ENG.

56 Dazu De Schutter, in: Krause/Scheinin, International Protection, 425 (426 ff.).
57 Explanatory Report http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/128.htm.
58 Ratifikationsstand: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=128&

CL=ENG.
59 Amending Protocol of 1991 reforming the supervisory mechanism (CETS No. 142), http://

conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=142&CL=ENG.
60 Ratifikationsstand: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=142&

CL=ENG.
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sieht weitreichende Veränderungen des Überwachungsverfahrens gem. Art. 21
ff. ESC vor.61 Obwohl es bislang nicht in Kraft getreten ist, werden dennoch
diejenigen Bestimmungen auf Beschluss des Ministerkomitees bereits heute an-
gewandt, soweit sie nicht der bisherigen Fassung widersprechen.62
Seit dem 9. November 1995 lag ein weiteres Zusatzprotokoll zur Unterzeich-

nung auf. Es ist am 1. Juli 1998 gem. Art. 14 Abs. 1 ESC-ZP (1995) nach der
fünften Ratifikation in Kraft getreten.63 Durch dieses Protokoll wurde wegen
der Kritik am bestehenden Berichtsverfahren64 ein weiteres geschaffen, das es
den Sozialpartnern und anderen nichtstaatlichen Organisationen gestattet, Be-
schwerden über eine in ihren Augen unzureichende Anwendung der Europäi-
schen Sozialcharta durch eine Vertrasstaaten vorzubringen.65 Diese sind schrift-
lich gegenüber dem Generalsekretariat gem. Art. 4 f. ESC-ZP (1995) zu erklä-
ren, das diese an den Europäischen Ausschuss für Soziale Rechte weiterleitet.
Das weitere Verfahren ist in den Art. 6 ff. ESC-ZP (1995) geregelt. Es kann
gem. Art. 9 Abs. 1 ESC-ZP (1995) in eine recommendation des Ministerko-
mitees an den betreffenden Vertragsstaat münden. Dieser hat freilich die Mög-
lichkeit, im nächsten Länderbericht gem. Art. 10 ESC-ZP (1995) hierzu eine
Stellungnahme abzugeben.66
Schließlich lag seit dem 3. Mai 1996 eine revidierte Fassung der Europäi-

schen Sozialcharta zur Unterzeichnung auf. Sie ist als eigenständiges Vertrags-
werk konzipiert und stellt eine Zusammenfassung sämtlicher Rechte der ur-
sprünglichen Fassung und deren Zusatzprotokolle dar. Sie trat nach der dritten
Ratifikation gem. Art. K Abs. 2 ESC-R am 1. Juli 1999 in Kraft.67

61 Explanatory Report http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/142.htm.
62 Vgl. Summary http://conventions.coe.int/Treaty/en/Summaries/Html/142.htm sowie Com-

mittee of Ministers, 467th meeting v. 9.12.1991, CM/Del/Concl(91)467,11.4 (S. 50 f.);
Europarat, Leitfaden, S. 19 mit Fn. 1; Giegerich, in: Merten/Papier, HandbGrRte IV/1,
§ 148 Rn 97; Lörcher, FS Gnade, 689 (696); Schorkopf, in: Grote/Marauhn, Konkordanz-
kommentar, Kap. 30 Rn. 93 mit Fn. 263.

63 Additional Protocol of 1995 providing for a system of collective complaints (CETS
No. 158), http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=158&CL=
ENG.

64 Grillberger, NLMR 2002, 121 (122); Lörcher, FS Gnade, 689 (691 f.); Martinek, FS Ada-
movich, 388 (397); Neubeck, Sozialcharta, S. 89; Öhlinger, in: Matscher, Grundrechte, 335
(340 ff., 346 ff.).

65 Explanatory Report http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/158.htm.
66 Zur Bedeutung des Verfahrens unten S. 52 ff.
67 Ratifikationsstand: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=

163&CL=GER.
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6. Möglichkeit teilweiser Annahme

Eine Besonderheit der Europäischen Sozialcharta ist im Gegensatz zu vielen
anderen völkerrechtlichen Verträgen die Möglichkeit der Vertragsstaaten, sie
nur teilweise anzunehmen.68 Die genauen Voraussetzungen sind in Art. 20 ESC
geregelt. Einerseits muss zwar gem. Art. 20 Abs. 1 lit. b ESC ein bestimm-
ter Stamm an Rechten jedenfalls übernommen werden, andererseits steht es
den Vertragsparteien offen, bestimmte Rechte auszuklammern, um sie gege-
benenfalls später anzuerkennen.69 Jeder Vertragsstaat kann zudem gem. Art. 20
Abs. 3 ESC nachträglich weitere Rechte oder nummerierte Absätze des Teils
II ESC übernehmen. Durch diese Flexibilität ist die Europäische Sozialcharta
sehr attraktiv. Sie kann von den Signatarstaaten etwa auch dann ratifiziert wer-
den, wenn sich aus rechtlichen oder politischen Gründen nicht alle Rechte in
die jeweilige Rechtsordnung einfügen lassen.70 Art. 20 ESC spiegelt folglich
das Bestreben des Ministerrates wider, möglichst viele Mitgliedsstaaten für die
Europäische Sozialcharta zu gewinnen, um den sozialen Fortschritt allmählich
zu ermöglichen.71

7. Inkrafttreten der Europäischen Sozialcharta
in der Bundesrepublik Deutschland

Die Ratifizierung gelang in Deutschland recht zügig, nachdem geprüft worden
war, welche Bestimmungen aus der Europäischen Sozialcharta neben dem ob-
ligatorischen Teil übernommen werden sollten.72 Eine umfassende Beratung

68 Cottier, Bestimmungen, S. 49 ff.; Heyde, AuR 1962, 70 (73); Khol, JBl 1965, 75 (78);
Knopp, RdA 1965, 4 (5); Schlotfeldt, DA 1961, 682 (683); Stein/v. Buttlar, Völkerrecht,
Rn. 1053.

69 Kunzmann, AVR 10 (1962/1963), S. 273 (295); Papadatos, JIJK 7 (1966/2), 237 (260);
Pischel, Bedeutung, S. 4; Schlotfeldt, DA 1961, 682 (683); Wiese, JfIR 16 (1973), 328
(335).

70 Khol, JBl 1965, 75 (78); Papadatos, JIJK 7 (1966/2), 237 (244).
71 Giegerich, ZaöRV 55 (1995), 713 (738); Heyde, AuR 1962, 70 (73); Isele, Sozialcharta,

S. 11 f.; Knopp, RdA 1965, 4 (5);Mitscherlich,Arbeitskampfrecht, S. 23 f.; kritischWiese,
JfIR 16 (1973), 328 (337); vgl. zu Art. 20 ESC auch unten S. 96 und 153 f.

72 Mitscherlich, Arbeitskampfrecht, S. 22; Thomas, BArbBl 1965, 223 (223). Vgl. außerdem
die Berichte N. N., Unterzeichnung der Europäischen Sozialcharta, RdA 1962, 147 (147);
N. N., Europäisches Parlament mahnt an Ratifizierung der Europäischen Sozialcharta, RdA
1963, 321 (321); N. N., Die Europäische Sozialcharta vom Bundeskabinett verabschiedet,
RdA 1964, 140 (140); N. N., Europäische Sozialcharta vom Bundesrat verabschiedet, RdA
1964, 170 (170 f.); N. N., Ratifizierungsgesetz zur Europäischen Sozialcharta am 18. Okto-
ber 1961 vom Bundestag verabschiedet, RdA 1964, 325 (325); N. N., Europäische Sozial-
charta, RdA 1965, 139 (139 f.).
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fand nicht statt.73 Die Bundesregierung hatte einen Gesetzesentwurf zur Eu-
ropäischen Sozialcharta eingebracht.74 Gem. Art. 59 Abs. 2 S. 1 GG bedurfte
die Europäische Sozialcharta als völkerrechtlicher Vertrag der Zustimmung des
Bundesrates. Auf seiner 267. Sitzung vom 20. März 1964 beschloss dieser, ge-
gen den Entwurf keine Einwände gem. Art. 76 Abs. 2 GG zu erheben.75 Der
Entwurf wurde sodann an den Ausschuss für Arbeit des Deutschen Bundes-
tages überwiesen und von diesem beraten.76 Den Gesetzesentwurf nahm der
Bundestag antragsgemäß an.77 Der Bundesrat stimmte dem Entwurf auf seiner
272. Sitzung am 10. Juli 1964 gem. Art. 84 Abs. 1 GG bei Stimmenthaltung
Hessens zu.78 Das Gesetz zur Europäischen Sozialcharta wurde daraufhin am
19. September 1964 verkündet.79
Die Ratifikation als völkerrechtlich verbindliche Erklärung gegenüber den

anderen Parteien, den Vertrag als bindend anzusehen,80 erfolgte am 27. Ja-
nuar 1965, als der Ständige Vertreter der Bundesrepublik Deutschland, Bot-
schafter Felician Prill, die entsprechende Urkunde beim Europarat hinterleg-
te.81 Deutschland hat von allen fünf ursprünglichen Vertragsparteien die Ver-
pflichtungen aus der Charta am umfangreichsten übernommen.82 Die Europäi-
sche Sozialcharta trat schließlich am 26. Februar 1965 in der Bundesrepublik
Deutschland in Kraft83 und gilt in dieser Form bis heute.84
Die Zusatzprotokolle und das Änderungsprotokoll der Europäischen Sozial-

charta sind von der Bundesrepublik Deutschland zwar teilweise unter-
zeichnet, allerdings ist keines dieser Vertragswerke bislang ratifiziert worden.85
Die revidierte Fassung hat die Bundesregierung am 29. Juni 2007 unter-

73 Kissel, Arbeitskampfrecht, § 20 Rn. 21 bezeichnet diesen Umstand „angesichts der inhalt-
lichen Bedeutung der ESC für das gesamte Arbeitsleben geradezu bestürzend“.

74 BT-Drucks. 4/2217 v. 25.3.1964.
75 BR-Drucks. 92/64 v. 20.3.1964; BR-Sitzungsprotokoll der 267. Sitzung v. 20.3.1964, S. 39;

zur Stimmenthaltung Hessens wegen des Aussperrungsverbots gem. Art. 29 Abs. 5 HessL-
Verf vgl. statt aller Isele, Sozialcharta, S. 18 ff.

76 BT-Sitzungsprotokoll der IV/125. Sitzung v. 30.4.1964, TOP 56 (S. 6111); Schriftlicher
Bericht des Ausschusses für Arbeit, BT-Drucks. 4/2389 v. 16.6.1964.

77 BT-Sitzungsprotokoll der IV/132. Sitzung v. 24.6.1964, TOP 51 (S. 6500).
78 BR-Drucks. 346/64 v. 10.7.1964; BR-Sitzungsprotokoll der 272. Sitzung v. 10.7.1964,

S. 157.
79 BGBl 1964 II, S. 1261.
80 Vgl. Butzer/Haas, in: Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/Hopfauf, Art. 59 GG Rn. 39.
81 BGBl 1965 II, S. 1122; Bericht abgedruckt in RdA 1965, 139 (139 f.); Thomas, BArbBl

1965, 223 (223).
82 Thomas, BArbBl 1965, 223 (223).
83 BGBl 1965 II, S. 1122.
84 Zu den Zusatzprotokollen und der revidierten Fassung oben S. 13 f.
85 Zum Ratifikationsstand der jeweiligen Verträge oben S. 13 f.
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zeichnet,86 aber bislang ebenfalls nicht ratifiziert.87 Bemerkenswert ist diesbe-
züglich, dass seit 1998 geprüft wird, ob diese ratifiziert werden soll.88
Art. 6 Nr. 4 ESC ist in den Protokollen und in der revidierten Fassung unver-

ändert enthalten.89 Daher wird in dieser Arbeit auf diese, derzeit in der Bundes-
republik Deutschland gültige Fassung Bezug genommen.90

8. Bewertung

Während der Beratungen zeigte sich in jedem Stadium, dass in den Mitglieds-
staaten unterschiedliche Vorstellungen darüber bestanden, welche wirtschaftli-
chen Rechte und Pflichten gewährt werden sollten.91 Einerseits sprechen die
Vielzahl an Entwürfen und die intensive Mitarbeit vieler Organisationen dar-
an sowie der Zeitraum von circa acht Jahren für eine große Sorgfalt. Anderer-
seits ist diese vermeintliche Akribie in nicht unerheblichem Maße Ausdruck
für die Notwendigkeit, einen konsensfähigen Vertrag zu entwerfen.92 Dies war
insbesondere die Prämisse des Ministerkomitees und erklärt dessen letztlich
eher zurückhaltende Entwürfe. Demgegenüber versuchten die Beratende Ver-
sammlung und ihre Ausschüsse, den sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt
durch weitgehende Rechte zu forcieren. Diese Vorschläge fanden jedoch nicht
einmal innerhalb dieses Gremiums ihre Zustimmung, so dass die Umsetzung
durch die Mitgliedsstaaten utopisch gewesen wäre.93 Arbeits- und Sozialrecht

86 Pressemitteilung 472 des Europarates v. 2.7.2007 (https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=
1326877) und Pressemitteilung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales
v. 30.5.2007 (nicht mehr online verfügbar), wonach „[im] Dialog mit dem Überwachungs-
gremium des Europarates zur Anwendung der Europäischen Sozialcharta mit Blick auf
dessen Auslegungspraxis [. . . ] die Voraussetzungen für eine spätere Ratifikation der ESC-
R geschaffen werden“ sollen.

87 Vgl. dazu Lörcher, in: Däubler, Arbeitskampfrecht, § 10 Rn. 20; Rieble, RdA 2005, 200
(203); zu den Neuerungen ausführlich Europarat, Leitfaden, S. 13 ff.

88 Vgl. zur ablehnenden Haltung gegenüber den Protokollen BT-Drucks. 8/11415 v. 3.9.1998,
S. 9 ff.

89 Czycholl/Frieling, ZESAR 2011, 322 (322 f.).
90 Zur mittelbaren Bedeutung der conclusions beruhend auf Eingaben gemäß dem Zusatzpro-

tokoll über Kollektivbeschwerden unten S. 52 ff.
91 Harris/Darcy, European Social Charter, S. 6 f.; Heyde, AuR 1962, 70 (71); Khol, JBl 1965,

75 (77);Mitscherlich, Arbeitskampfrecht, S. 21;Witter, Aspekte, S. 44.
92 Hackstein, Streikrecht, S. 4; Henkelmann, SozSich 1962, 11 (12 f.); Kraft, ZSR 1960, 285

(286); Neubeck, Sozialcharta, S. 61; Tennfjord, AE IX (1961), 71 (76).
93 Henkelmann, SozSich 1959, 91 (93, zum Entwurf der Straßburger Konferenz); ders., Soz-

Sich 1962, 11 (12); Wiese, JfIR 16 (1973), 328 (350 ff.). Zur Frage, welche Vorschläge
in der endgültigen Fassung stärker berücksichtigt wurden vgl. Khol, JBl 1965, 75 (77);
Mitscherlich, Arbeitskampfrecht, S. 21; Papadatos, JIJK 7 (1966/2), 237 (243 f.); Sproedt,
Koalitionsfreiheit und Streikrecht, S. 9, 61.
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stellen eine vielschichtige Materie dar, die aufgrund teils stark divergierender
Wertvorstellungen und finanziellen Möglichkeiten in den Mitgliedsstaaten ganz
unterschiedlich ausgestaltet ist.94 Dennoch trat das Bemühen um sozialen Fort-
schritt und soziale Gerechtigkeit während des gesamten Entstehungsprozesses
deutlich zutage.95 Dies zeigt sich etwa daran, dass sich das Ministerkomitee mit
dem Entwurf einer rein deklaratorischen Erklärung nicht einverstanden zeig-
te.96 Insgesamt lässt sich festhalten, dass insbesondere die arbeitsrechtlichen
Bestimmungen relativ präzise gefasst worden sind.97
In Deutschland verfolgte man die Arbeiten an der Europäischen Sozialcharta

mit Interesse und kommentierte die verschiedenen Entwürfe.98 So äußerte sich
unter anderem die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände po-
sitiv zur geplanten Ratifizierung und bedauerte sogar, dass einige Artikel der
Europäischen Sozialcharta davon nicht umfasst sein sollten.99 Insgesamt wurde
jedoch kaum Bedarf gesehen, die bestehenden deutschen Gesetze zu ändern, da
man den Inhalt der Europäischen Sozialcharta als in Deutschland bereits ver-
wirklicht betrachtete.100 So herrschte denn bei der Ratifikation auch allgemein
die Vorstellung vor, dass die Vertragsstaaten einen bereits erreichten Standard
in der Europäischen Sozialcharta festgehalten und somit lediglich Bestehendes
geregelt hätten,101 so dass die Verabschiedung der Europäischen Sozialcharta in
dieser Form teils als verpasste Chance gesehen wurde.102 Freilich wollte man
94 Khol, JBl 1965, 75 (79).
95 Kraft, ZSR 1960, 285 (287).
96 Dazu oben S. 9 sowie Heyde, AuR 1962, 70 (71).
97 Kahliq/Churchill, in: Langford, Social Rights Jurisprudence, 428 (430).
98 Heyde, AuR 1962, 70 (75); vgl. die Berichte bei Auerbach, RdA 1954, 339 (340); Schregle,

RdA 1950, 403 (405); Henkelmann, SozSich 1959, 91 ff.; Wiechec, RdA 1958, 457 (457);
N. N., Sozialpolitik des Europarates, RdA 1956, 25 f.; N. N., Europäische Sozialcharta,
RdA 1957, 225 ff.; N. N., RdA 1961, 479 (479); N. N., Die Europäische Sozial-Charta,
RdA 1962, 24 (24). Zur Rezeption in der ausländischen Presse Harris/Darcy, European
Social Charter, S. 7 Fn. 32 und Neubeck, Sozialcharta, S. 61, Fn. 151 mit Hinweis auf
die französische Le Monde v. 16.9.1961 (S. 14, Spalte 4) und die britische The Times
v. 18.9.1961 (S. 14, Spalte 4).

99 RdA 1963, 417; vgl. auch Heise, SozSich 1963, 329 (331).
100 Heise, SozSich 1963, 329 (330); Heyde, AuR 1962, 70 (71); Knopp, RdA 1965, 4 (5);

Schlotfeldt, DA 1961, 682 (684).
101 Isele, Sozialcharta, S. 12; Mitscherlich, Arbeitskampfrecht, S. 38; G. Müller, AuR 1972, 1

(3); Neubeck, Sozialcharta, S. 61; Wiese, JfIR 16 (1973), 328 (333); vgl. auch die Denk-
schrift der Bundesregierung, BT-Drucks. 4/2117 v. 25.3.1964, S. 31 hinsichtlichArt. 6 Nr. 4
ESC.

102 Z. B. der italienische Abgeordnete Lodovico Montini während der 21. Sitzung der 13. Or-
dentlichen Sitzung der Beratenden Versammlung v. 16.1.1962, OR 677 (682), der gleich-
wohl den Europarat als auch die Vertragsstaaten aufforderte, die Europäische Sozialcharta
weiterzuentwickeln. Überwiegend positiv bewerteten in derselben Sitzung die Abgeord-
neten Adolf Molter (Belgien), Auguste Pinton (Frankreich), Carlo Repossi (Italien) sowie
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den status quo nicht ewig manifestieren. Das ergibt sich aus der Präambel der
Charta. Durch die Europäische Sozialcharta sollte eine Entwicklung eingeleitet
und der erreichte Standard stetig weiter angehoben werden.103
Einige der während der Entstehung formulierten Ideen sind dessen ungeach-

tet zumindest in Deutschland umgesetzt worden. Zu nennen ist die Mitbestim-
mung im Unternehmen und im Betrieb, die in den verschiedenen Mitbestim-
mungsgesetzen geregelt ist. Außerdem wird derzeit über die Gewinnbeteiligung
der Mitarbeiter eines Unternehmens genauso diskutiert wie über die Einfüh-
rung eines Mindestlohns.104 Dies verdeutlicht, dass die Europäische Sozialchar-
ta nur im Ergebnis ein von Kompromissen geprägtes Werk gewesen ist. Dem
Anspruch, den Beginn eines Prozesses mit dem Ziel eines einheitlichen euro-
päischen Arbeits- und Sozialrechts zu markieren, ist die Charta damit durchaus
gerecht geworden.105 Dabei kann offenbleiben, ob sie der Motor für die be-
schriebene Entwicklung in Deutschland war und ist.106 Es wurden jedenfalls
Themen und Ideen beraten, die noch und gerade fünfzig Jahre nach Inkrafttre-
ten von gesellschaftlicher, politischer und sozialer Bedeutung sind.

II. Aufbau und Inhalt der Europäischen
Sozialcharta

Wie die Entstehungsgeschichte sind Aufbau und Inhalt bereits zuvor analysiert
worden.107 Die Europäische Sozialcharta gliedert sich in fünf Teile nebst Prä-
ambel und Anhang. Die Präambel besteht aus vier Absätzen, in denen die Er-
wägungen der Vertragsparteien benannt werden und spiegelt die ursprünglichen
Beweggründe wider. Sie umreißt außerdem die Ziele, die durch die Charta er-
reicht werden sollen. Teil I zählt die insgesamt 19 im sich anschließenden Teil
II ausformulierten Rechte auf. An diese dort genannten Rechte erachten sich die
Vertragsparteien laut des Einleitungssatzes nach Maßgabe des Teils III gebun-

Elinor Hubert, Hans Schütz und Helene Weber (alle Deutschland) die durch die Europäi-
sche Sozialcharta erreichten und zu erreichenden sozialen Ziele und Fortschritte.

103 Internationale Juristen-Kommission, Die Europäische Sozialcharta, S. 1 (8); Thomas,
BArbBl 1965, 223 (224).

104 Jüngst etwa Forkel, BB 2011, 1209 ff.;Waltermann, NJW 2010, 801 ff.
105 Heyde, AuR 1962, 70 (74); Knopp, RdA 1965, 4 (5); ähnlich der Ausblick der Internatio-

nalen Juristen-Kommission, Die Europäische Sozialcharta, S. 1 (8).
106 Skeptisch Zuleeg, ZaöRV 35 (1975), 341 (356).
107 Cottier, Bestimmungen, S. 42 ff.; Hackstein, Streikrecht, S. 6 ff.; Harris/Darcy, European

Social Charter, S. 8 ff.; Heyde, AuR 1962, 70 (71 ff.); Isele, Sozialcharta, S. 10 ff.; Khol,
JBl 1965, 75 (77 ff.); Kunzmann, AVR 10 (1962/1963), 273 (292 ff.); Mitscherlich, Ar-
beitskampfrecht, S. 23 ff.; Papadatos, JIJK 7 (1966/2), 237 (244 ff.); Pischel, Bedeutung,
S. 3 ff.; Rieber, Europäische Sozial-Charta, S. 4 ff.;Wiese, JfIR 16 (1973), 328 (331 ff.).
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